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Café Zuflucht - Projekt UMF: 
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52070 Aachen 
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Telefonsprechstunde Mo-Fr 09—10 Uhr 

Termine nach vorheriger Vereinbarung 
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Dieser Jahresbericht wurde als elektronisches Dokument erstellt um Ressourcen und 

unsere Umwelt zu schonen. Bitte denken Sie zweimal darüber nach, bevor Sie den 

Bericht drucken. 

Ein besonderer Dank gilt in diesem Jahr 

der 7-jährigen Lobna aus Marokko, die 

uns ihre Kunstwerke freundlicherweise für 

diesen Jahresbericht zur Verfügung 

gestellt hat. 

 

Vielen Dank! 

mailto:info@cafe-zuflucht.de
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 Vorwort 

Im Jahr 2017 hielt uns vor allem die neu ge-

schaffene „Effizienz“ beim Bundesamt für Migra-

tion und Flüchtlinge (BAMF) auf Trab. 

 

Im Frühjahr und Sommer 2017 führte das BAMF 

nach monatelangem Stillstand geradezu „am 

Fließband“ Anhörungen im Asylverfahren 

durch. Insbesondere Jugendliche aus Afghanis-

tan wurden –  häufig kurz nach ihrem 18. Ge-

burtstag – zur Anhörung geladen. Die Zahl der 

Anfragen nach Beratungsgesprächen zur An-

hörungsvorbereitung stieg in der Beratungsstelle 

derart stark an, dass die Mitarbeiter/innen diese 

nur noch mit zahlreichen Überstunden bewälti-

gen konnten. Gleichzeitig sank die Qualität der 

Anhörungen merkbar – viele Anhörer/innen 

nahmen sich kaum noch die Zeit, sich die indivi-

duellen Verfolgungsschicksale anzuhören. 

Glücklicherweise beugte sich nicht jede/r Mitar-

beiter/in der Behörde dem Druck - so erklärte 

uns ein Mitarbeiter bei der Begleitung zu einer 

siebenstündigen Anhörung gelassen: „Flucht-

geschichten sind eben manchmal komplex und 

können nicht in 20 Minuten abgefertigt wer-

den“. Wir wünschen uns für die Zukunft, dass 

aus dieser Ausnahme wieder die Regel wird im 

„beschleunigten“ Bundesamt. 

 

Doch 2017 wurden aus den vielen abgefertig-

ten Anhörungen dann ebenso lieblos abgefer-

tigte Bescheide, die aus Textbausteinen bestan-

den und häufig darauf schließen ließen, dass 

sich die Entscheider/innen nicht mal die Mühe 

gemacht hatten, das Anhörungsprotokoll voll-

ständig durchzulesen. Die Qualität der Entschei-

dungen war entsprechend gering, sodass wir in 

ungewöhnlich vielen Fällen zur Klageerhebung 

raten mussten.  

 

Selbst bei den unbegleiteten minderjährigen 

Flüchtlingen hagelte es 2017 erstmals Ablehnun-

gen. In den zwei Jahren zuvor hatte es hier 

nämlich fast gar keine Entscheidungen und an-

sonsten in der Regel positive Entscheidungen 

gegeben. In sehr vielen Fällen zeigte sich auch 

hier eine mangelhafte Qualität der Bescheide, 

etwa durch eine Verwechselung von Herkunfts-

ländern, eine Vertauschung von Anhörungspro-

tokollen oder durch die Benutzung unpassen-

der Textbausteine.  

 

Auch Ausländerbehörde und Auswärtiges Amt 

trugen zum enormen Beratungsbedarf bei. Die-

ser bestand 2017 vor allem auch bei den The-

menfeldern Ausbildungsduldung und Familien-

nachzug.  

 

Obwohl die rechtlichen Vorgaben den Zugang 

zu Ausbildung deutlich erleichtern, ist es nach 

unserer Erfahrung leider bisher immer noch eher 

die Ausnahme als die Regel, dass Flüchtlinge 

ihre Ausbildungsduldung problemlos erhalten.  

Wünschenswert wäre daher auch bei der Aus-

länderbehörde eine weniger restriktive Ausle-

gung der rechtlichen Vorgaben, da nicht nur 

Auszubildende, sondern auch die Aachener 

Betriebe unter der gängigen Praxis leiden. 

 

Beim Familiennachzug brachte uns die prakti-

sche Unmöglichkeit des Geschwisternachzugs 

zu unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, 

insbesondere seit der Verschärfung der behörd-



 5 

 Vorwort 

lichen Entscheidungspraxis seit 2016 immer wie-

der an unsere (Beratungs-) Grenzen. So dürften 

anerkannte unbegleitete minderjährige Flücht-

linge zwar ihre Eltern aus dem Heimatland 

nachholen, weitere minderjährige Geschwister 

müssten die Eltern jedoch im Heimatland zu-

rücklassen. Auch erwachsene Flüchtlinge stan-

den immer wieder vor Herausforderungen, ihre 

Kinder oder Ehepartner nachzuholen. Die War-

tezeiten bei den verschiedenen Auslandsvertre-

tungen können nämlich durchaus mehrere Mo-

nate oder sogar Jahre dauern; die Vorgänge,  

um einen Termin zu vereinbaren, unterscheiden 

sich von Land zu Land stark. Flüchtlinge waren 

daher im Punkt Familienzusammenführung fast 

immer auf Beratung angewiesen.  

 

 

Weitere Maßnahmen zum „effizienteren Um-

gang“ mit Asylsuchenden sind bei der neuen 

Bundesregierung für das Jahr 2018 bereits in 

Planung. Welche Herausforderungen uns diese 

für den Beratungsalltag bringen werden, wird 

sich 2018 zeigen. Eins ist jedoch sicher: Von un-

serem Wunsch, irgendwann nicht mehr ge-

braucht zu werden, sind wir wohl leider noch 

weit entfernt. 

 

 

 

 

 

Winfried Kranz  

und Johanna Grotendorst 
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 Refugio e.V. 

Refugio e.V. ist der gemeinnützige Trägerver-

ein des Café Zuflucht. Der Verein wurde be-

reits im Jahr 1990 als unabhängiger, überpar-

teilicher und gemeinnütziger Verein gegrün-

det. Im Verein engagierten sich im Jahr 2017 

17 Personen aus Zivilgesellschaft, Kirchen und 

Menschenrechtsorganisationen. Seit 2014 ist 

der Verein als Träger der freien Jugendhilfe 

vom Kinder- und Jugendausschuss der Stadt 

Aachen anerkannt. 

Ziel von Refugio e.V. ist es, für Menschenrech-

te einzutreten und Begegnungen und Toleranz 

zwischen Einheimischen und Flüchtlingen zu 

fördern. Der Verein möchte Menschen unter-

stützen, die aus politischen, rassistischen, religi-

ösen Gründen oder aus Gründen des Ge-

schlechts verfolgt sind oder ihre 

Heimat aus Hunger, Not und Per-

spektivlosigkeit verlassen mussten. 

Der dreiköpfige Vorstand unter 

dem Vorsitz von Elisabeth Hodia-

mont wurde im Juni 2016 von den 

Mitgliedern einstimmig gewählt. 

Dr. Stefan Kirschgens, Elisabeth 

Hodiamont und Andrea Genten 

(im Bild von links) sind als Vorstand 

für den Verein verantwortlich. 

Unter dem Dach von Refugio e.V. 

laufen verschiedene Projekte. Seit 1991 gehört 

dazu das Café Zuflucht, wo geflüchtete Er-

wachsene und Familien im Aufenthalts-, Asyl- 

und Sozialrecht beraten werden. Seit 2012 

werden unbegleitete minderjährige Flüchtlin-

ge getrennt beraten und haben inzwischen 

eine eigene Anlaufstelle ebenfalls unter der 

Trägerschaft von Refugio e.V.  

Ferner ist Refugio e.V. Teilprojektpartner von 

„VORTEIL AACHen-dürEN“, einem Projekt der 

gemeinnützigen Arbeitsmarktförderungsgesell-

schaft low-tec, in dem die Arbeitsmarktin-

tegration von jungen Geflohenen gefördert 

wird.  

Der Verein beschäftigte 2017 13 hauptamtli-

che Mitarbeiter/innen, von denen 11 in der 

Beratung von Flüchtlingen tätig sind. 

 

Darüber hinaus waren 

viele Mitglieder des 

Vereins tatkräftig ak-

tiv, um die Arbeit im Hintergrund zu erledigen. 

Dazu gehören Reparaturen in den Beratungs-

räumen, Pflege des kleinen Gartens und In-

nenhofs im Café Zuflucht und natürlich die 

Spendenakquise.  

Wer Interesse an einer aktiven Mitgliedschaft 

hat, kann sich unter den u. g. Kontaktdaten 

jederzeit an den Verein wenden. 

Wer die Arbeit des Vereins unterstützen möch-

te, aber nicht die Zeit hat, sich regelmäßig ein-

zubringen, kann an Refugio e.V. unter dem u. 

g. Konto spenden. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Refugio e.V.  

Kommunikation und Begegnung mit 

Flüchtlingen 

Wilhelmstraße 40 

52070 Aachen 

 

E-Mail refugio@net-service.de 

 

Spenden werden erbeten an: 

Refugio e.V. 

Sparkasse Aachen 

IBAN: DE80 3905 0000 1070 8004 77 

BIC: AACSDE33XXX 

Refugio e.V. 

mailto:refugio@net-service.de
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 Organisation und Ansprechpartner 2017 
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 Finanzbericht 2017 

Im Jahr 2017 unterhielt Refugio e.V. zwei Bera-

tungsstellen - das Café Zuflucht für Erwachsene 

und Familien sowie das Projekt UMF für unbe-

gleitete minderjährige Flüchtlinge. Als Projekt-

partner der low-tec ist der Verein Teil des Pro-

jekts VorTEIL Aachen-Düren. Ein weiteres Projekt 

im Rahmen der Beratungsstelle für Erwachsene 

und Familien ist die „sozialrechtliche Beratung 

für Flüchtlinge“. 

 

Einnahmen für die Finanzierung der vier 

Projekte erhielt der Verein im Jahr 2017 

zu 71 % aus Mitteln des Landes NRW 

und zu 12 % von der Stadt Aachen. 

Weitere Fördermittel erhielt der Verein 

durch den Europäischen Sozialfonds 

(ESF) und durch das Bistum Aachen. 

 

Für die Beantragung von Fördermitteln 

muss in der Regel ein Eigenanteil auf-

gebracht werden. Da im Rahmen der 

Projekte die Beratung unseren Klient/

innen kostenfrei zur Verfügung gestellt 

wird, können dadurch keine Eigenmit-

tel generiert werden. Für die Eigenmit-

tel ist der Verein daher auf Spenden 

angewiesen. Diese machten im Jahr 

2017 9 % der Einnahmen aus.  

 

Für die Durchführung der Beratung fallen vor 

allem Personalkosten (87 %) an für die Berate-

rinnen und Berater. 99 % der Gehälter flossen 

dabei direkt an die Berater/innen, lediglich 1 % 

fiel für die Reinigungs- und die Finanzfachkraft 

an. In den Vorjahren waren keine Overhead-

Kosten für Verwaltungsaufgaben angefallen, 

da diese Aufgaben von ehrenamtlich Enga-

gierten übernommen wurden. Da diese Aufga-

ben aufgrund des steigenden Arbeitsaufkom-

mens und daher steigenden Personalzahlen 

2017 weitaus komplexer wurden, wurde die Fi-

nanzfachkraft als geringfügig Beschäftigte neu 

eingestellt. Auch die Kosten für externe Dienst-

leistungen (Buchführung und IT) blieben mit 1 % 

der Ausgaben sehr gering. 

Weitere Ausgaben sind vor allem Fixkosten 

(9 %), z. B. für die Miete der Beratungsräume, 

für die Nebenkosten und für die Telefonan-

schlüsse. Variable Kosten (3 %) im Jahr 2017 

waren Fachliteratur, Fortbildungskosten für die 

Berater/innen, sowie Verbrauchsmaterial wie 

Getränke und Büromaterial. 
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 Beratungsansatz und -angebot 

Das Café Zuflucht im Jahr 2017 

Das Café Zuflucht berät und begleitet Flüchtlinge bei Fragen 

 

 zum allgemeinen Umgang mit Behörden und Institutionen. 

(z. B.  Schriftsätze im Namen des Klienten an Rechtsanwälte und Behörden) 

 zum Arbeitsmarktzugang. 

(z. B. Informationen zum Zugang zum Arbeitsmarkt; Prüfung der Beschäftigungserlaubnis) 

 zum Asylbewerberleistungsgesetz. 

(z. B. Anträge und Hilfen bei etwaigen Rechtsmitteln) 

 zum Asylverfahren. 

(z. B. Informationen und Hilfe bei der Antragstellung; Aufarbeitung der Fluchtgeschichte; 

Beratung und Hilfe zu Auflagen im Asylverfahren) 

 zum Aufenthaltsrecht. 

(z. B. Beratung und Hilfen zum Verbleib im Bundesgebiet und Möglichkeiten der Statusver-

besserung; Beratung zu Nebenbestimmungen des Aufenthaltstitels) 

 zum Familiennachzug. 

(z. B. Erläuterung des Verfahrens und Hilfen im Antragsverfahren) 

 zu fehlendem Aufenthaltstitel. 

(z. B. Beratung im aufenthaltsrechtlichen Verfahren) 

 zum Wechsel zum SGB II. 

(z. B. Hilfe beim Erstantrag und evtl. Einlegung von Rechtsmitteln) 

 zu sonstigen sozialen Hilfen. 

(z. B. Hilfe bei der Beantragung von berufsbegleitenden Hilfen; Hilfe bei der Organisation 

von vorübergehenden Hilfen bei Nicht-Leistungsgewährung) 

Das Café Zuflucht ist eine Beratungs- und Be-

gegnungsstätte für Flüchtlinge aus aller Welt. Es 

liegt gut erreichbar in der Nähe der einschlägi-

gen Behörden.  

 

Das Café Zuflucht möchte der Zielgruppe, Aus-

länder/innen ohne gesicherten Aufenthaltssta-

tus, ein niederschwelliges Beratungsangebot 

machen. Durch die günstige Lage und die offe-

nen Sprechzeiten montags bis freitags ohne vor-

herige Terminvereinbarung wird dies gewährleis-

tet. Die Beratungsstelle für unbegleitete minder-

jährige Flüchtlinge berät hingegen auf Termin-

basis und schafft so die Rahmenbedingungen 

für ein ruhiges und kindgerechtes Umfeld. 
 
Das Café Zuflucht setzt sich auch für die Verbes-

serung der Lebensbedingungen von Flüchtlin-

gen ein. Dies geschieht häufig gemeinsam mit 

den anderen regionalen und überregionalen 

Flüchtlingsberatungsstellen. 

Wir fördern die Begegnung zwischen Flüchtlin-

gen und Einheimischen insbesondere durch Zu-

sammenarbeit mit Schüler/innen und Lehrer/

innen.  

 

Im Café Zuflucht können Flüchtlinge Rat und 

qualifizierte Hilfe finden, Kontakte knüpfen, Tee 

oder Kaffee trinken, lesen und sich informieren. 

 

Die hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitar-

beiter/innen beraten auch auf Englisch, Franzö-

sisch, Arabisch, Kurdisch, Serbisch, Romanes, 

Persisch, Italienisch und Spanisch. Bei Bedarf 

werden auch Dolmetscher/innen für andere 

Sprachen hinzugezogen.  
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Rechtsdienstleistung 

 

Wer Flüchtlinge rechtlich berät, erbringt natur-

gemäß Rechtsdienstleistungen. Wesentlicher 

Bestandteil der Beratung ist das Abklären von 

Statusvoraussetzungen und deren sozialrechtli-

chen Folgen, die je nach Rechtsgrundlage 

des vorliegenden Aufenthaltstitels höchst un-

terschiedlich sein können. Weiterer wichtiger 

Bestandteil der Beratung ist die Überprüfung, 

ob der bestehende Aufenthaltsstatus verbes-

sert werden kann (Wechsel des Aufenthalts-

zwecks, Erteilung einer unbefristeten Niederlas-

sungserlaubnis bis hin zur Einbürgerung). 

 

Durch das Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) 

ist seit 2008 unter bestimmten Voraussetzun-

gen (z. B. kostenlose und nur außergerichtliche 

Beratung) die oben geschilderte Dienstleis-

tung auch rechtlich abgesichert unter der 

weiteren Voraussetzung, dass die Beratung 

unter Anleitung einer Person mit Befähigung 

zum Richteramt erfolgt. 

 

Zur Gewährleistung der Voraussetzungen für 

die Erbringung von Rechtsdienstleistungen 

nehmen die hauptamtlichen Mitarbeiter/

innen am Programm „Anleitung“ des Kölner 

Flüchtlingsrates teil. Das genannte Programm 

soll es allen Flüchtlingsberatenden ermögli-

chen, die Voraussetzungen des RDG zu erfül-

len und Flüchtlinge beraten zu dürfen. Das 

Programm gewährleistet u. a., dass Flüchtlings-

berater/innen bei der Beratung im Bedarfsfall 

eine Person mit Befähigung zum Richteramt 

hinzuziehen können. 

Qualifizierung der Berater/innen 

Darüber hinaus nehmen die hauptamtlichen Mitarbeiter/innen regelmäßig an Fortbildungen teil. 

Eine Auswahl der Fortbildungen und Themen 2017: 

 

08.03.2017  Grundlagenschulung zum Thema „Ausländerrecht“ 

03.05.2017  Grundlagenschulung zum Thema „Asylrecht“ 

11.07.2017  Grundlagenschulung zum Thema „Dublin III-VO“ 

12.07.2017  Grundlagenschulung zum Thema „Ausländerrecht (Vertiefung)“ 

15.11.2017  Grundlagenschulung zum Thema „Vertiefung Ausländer-/Asylrecht    

   (Schwerpunkt Aufenthaltsverfestigung)“ 

15.12.2017  Grundlagenschulung zum Thema „Vertiefung Ausländer-/Asylrecht  

   (Schwerpunkt Familiennachzug)“ 

   Referent jeweils: Claus-Ulrich Prölß 

17.10.2017  Grundlagenschulung zum Thema „Ausbildungsduldung“ 

   Referent: Michael Bollmann 

14.11.2017  Fortbildung zum Thema „Grundlagen AsylbLG“ 

   Referentin: Rechtsanwältin Eva Steffen 

06.09.2017  Fortbildung in Köln zum Thema  

  „Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht“ 

06.12.2017  Fortbildung in Köln zum Thema „Dublin III und IV“ 

  Referent jeweils: Rechtsanwalt Wolfgang Schild 

  Veranstalter jeweils: Förderverein Kölner Flüchtlingsrat e.V. 

 

17.&18.05.2017 27. Behördentagung in Mülheim a.d. Ruhr 

                               Veranstalter: Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e.V. 

 

13.&14.09.2017 Tagung in Mülheim a.d.Ruhr,  

  Thema „Reden hilft! Kommunikation im Asylverfahren!“ 

  Veranstalter: u. a. BAMF, Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e.V. 

 

29.11.&01.12.17 Fachtagung Flüchtlinge und Migrant/-innen beraten in Frankfurt a.M. zum Thema 

 „Soziale Rechte für Flüchtlinge“ 

  Veranstalter: Der Paritätische Gesamtverband 

 

 

 
 



 11 

 Zahlen 2017 

Die Zahlen der im Café Zuflucht beratenen 

Klient/innen sind seit 2012, insbesondere in 

den Jahren 2015 und 2016, stark gestiegen. Im  

Jahr 2017 blieb die Zahl der Klient/innen auf 

einem hohen Niveau, stieg aber im Vergleich 

zum Vorjahr nicht weiter an. 

2017 sind insgesamt 3.022 Flüchtlinge in 8.791 

Kontakten beraten worden. Die Fallzahlen ste-

hen - schon traditionell - an der Spitze der re-

gionalen Flüchtlingsberatung im Land Nord-

rhein-Westfalen. Auffällig war 2017 der Anstieg 

des  Beratungsbedarfs der unbegleiteten min-

derjährigen Flüchtlinge. Hier suchte jede/r Rat-

suchende mehr als drei mal die Beratungsstel-

le auf. Hintergrund ist die beschleunigte Arbeit 

beim BAMF. 2017 fanden mehr Anhörungen 

statt, gleichzeitig wurden mehr Asylanträge 

beschieden. Hinzu kamen hunderte Beratun-

gen per Telefon oder per E-Mail für Ehrenamtli-

che, die landesweit in der Betreuung von 

Flüchtlingen engagiert sind. 

Besonders bei unbegleiteten Minderjährigen 

fällt weiterhin auf, dass hauptsächlich Jungen 

die Beratung aufsuchen. Hier waren 93 % aller 

Ratsuchenden männlich (2016: 94 %). Dies 

liegt hauptsächlich daran, dass junge Männer 

die anstrengende Flucht eher wagen. Auch 

bei den Erwachsenen steigt der Anteil männli-

cher Ratsuchender weiter an (75 %). Bei dieser 

Zielgruppe fliehen die Familienväter häufig 

alleine, um ihre Familien später nachzuholen. 

Dennoch suchten hier auch weiterhin viele 

Frauen die Beratung auf.  

Zahl der Ratsuchenden und der Kontakte 

 
Ratsuchende 

 

Kontakte 

2016 2017 2016 2017 

Erwachsene und Familien 2.014 1.912 5.160 5.150 

Unbegleitete Minderjährige (UMF) 1.039 1.110 2.579 3.641 

Summe 3.053 3.022 7.739 8.791 

Café Zuflucht in Zahlen 2017 

Geschlecht 
Erwachsene und Familien 

  

UMF 

  2016 2017   2016 2017 

männlich 1.484 1.442 männlich 980 1.029 

weiblich 530 470 weiblich 59 81 

Summe 2.014 1.912 Summe 1.039 1.110 
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Wie im Vorjahr befindet sich der überwiegen-

de Teil der Ratsuchenden (44 %) im laufenden 

Asylverfahren. Doch auch die Beschleunigung 

der Verfahren beim BAMF zeigte Wirkung: im 

Vergleich zum Vorjahr stieg auch die Zahl der 

Ratsuchenden, deren Asylverfahren bereits 

abgeschlossen war. Der hohe Anteil der UMF 

ohne Aufenthaltstitel in der Beratung (40 %) 

erklärt sich dadurch, dass Vormünder und Ju-

gendliche das Café Zuflucht im Rahmen des 

Clearing-Verfahrens häufig aufsuchen, noch 

bevor die Ausländerbehörde eine Duldung 

ausstellt. 

Zahlen 2017 

Insgesamt wurden Flüchtlinge aus mindestens 

73 Ländern beraten. Im Vergleich zu den Vor-

jahren neu waren einige wenige Ratsuchende 

aus Südamerika. Bei den Erwachsenen und 

Familien stellten 2017 syrische Staatsangehöri-

ge mit 27 % aller beratenen Ratsuchenden 

zwar weiterhin die größte beratene Gruppe 

dar, jedoch nicht mehr mit dem großen Ab-

stand der Vorjahre.  

Nigerianische Staatsangehörige stellten 2017 

mit einigem Zuwachs die am zweitstärksten 

vertretene Flüchtlingsgruppe dar, Afghanistan 

rutschte auf der Liste der Hauptherkunftslän-

der somit auf Platz drei. 

 

Weiterhin verringert hat sich die Zahl mazedo-

nischer Ratsuchender. Als Staatsangehörige 

eines „sicheren Herkunftslandes“ wurden sie 

häufig direkt in speziellen Landesaufnahme-

einrichtungen untergebracht. 

 

Bei den unbegleiteten minderjährigen Flücht-

lingen kamen 39 % der Ratsuchenden aus Af-

ghanistan, der weiterhin am stärksten vertrete-

nen Flüchtlingsgruppe. Dies  stellt noch einmal 

besonders eindringlich klar, dass die Lage in 

Afghanistan nicht sicher genug ist, um Ab-

schiebungen in das Land durchzuführen.  

Aufenthaltsstatus 
Erwachsene und Familien 

  

UMF 

  2016 2017   2016 2017 

Aufenthaltsgestattung 980 919 Aufenthaltsgestattung 328 413 

Duldung 187 264 Duldung 176 220 

Aufenthaltserlaubnis 474 509 Aufenthaltserlaubnis 13 15 

anderer Titel 71 50 anderer Titel 0 4 

ohne Titel 276 134 ohne Titel 508 443 

ohne Angaben 26 36 ohne Angaben 14 15 

Summe 2.014 1.912 Summe 1.039 1.110 

Hauptherkunftsländer 2017 
Erwachsene und Familien 

  

UMF 

  2016 2017   2016 2017 

Syrien 736 519 Afghanistan 395 435 

Nigeria 147 175 Syrien 144 132 

Afghanistan 161 167 Guinea 127 132 

Irak 138 149 Eritrea 93 89 

Guinea 39 94 Irak 46 39 

Ghana 64 89 Albanien 9 23 

Eritrea 75 73 Marokko 25 23 

Iran 53 65 Somalia 12 19 

Marokko 53 54 Kamerun 19 17 

Mazedonien 71 50 Iran 14 16 

Sonstige Länder 477 477 Sonstige Länder 155 185 

Summe 2.014 1.912 Summe 1.039 1.110 



 13 

 Zahlen 2017 

Die meisten Fragen der Ratsuchenden dreh-

ten sich - noch mehr als schon in den Vorjah-

ren - um Fragen der Migration und Flucht. Da-

zu gehören Fragen zum Asylverfahren, zum 

Aufenthaltsrecht oder zur Fluchtgeschichte. 

Dies zeigt, dass der Aufenthaltsstatus für die 

meisten Ratsuchenden das wichtigste Thema 

in der Beratung darstellt. Ein weiterer Grund 

liegt sicherlich darin, dass sich das Café Zu-

flucht seit Januar 2016 auf die Kernkompeten-

zen im Asyl- und Aufenthaltsrecht konzentriert  

und hinsichtlich vieler Fragen zu anderen The-

men, vor allem Alltagsfragen, an andere Bera-

tungsstellen verweist. 

Bei den unbegleiteten Minderjährigen kon-

zentrierten sich 2017 93 % der Beratungsthe-

men auf Fragen zu Migration und Flucht. Dies 

liegt an der Natur der Beratung, da die Min-

derjährigen das Café Zuflucht hauptsächlich 

für die Aufarbeitung der Fluchtgeschichte und 

Begleitung im Asylverfahren aufsuchen. Für 

Themen in Alltagsfragen sind in der Regel die 

Vormünder/innen und Betreuer/innen die rich-

tigen Ansprechpartner.  

Der Großteil der Beratungen fand 2017 zwar 

weiterhin bei Flüchtlingen aus der Stadt 

Aachen statt (50 % aller Beratungskontakte), 

jedoch stieg wie bereits im Vorjahr auch der 

Anteil der Flüchtlinge von außerhalb aus der 

StädteRegion Aachen (41 %) und aus sonsti-

gen Teilen Nordrhein-Westfalens (9 %). 

Einzugsgebiet 
Erwachsene und Familien (ohne UMF) 

  

Ratsuchende 

  

Kontakte 

2016 2017 2016 2017 

Stadt Aachen 1.054 954 3.114 2.846 

StädteRegion Aachen 792 787 1.721 1.906 

Sonstiges NRW 168 171 325 398 

Summe 2.014 1.912 5.160 5.150 
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 Café Zuflucht in der Presse 2017 

Aachener Nachrichten, 

19.05.2017 

Aachener Nachrichten, 

04.04.2017 

Aachener Nachrichten, 

17.04.2017 
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 Ehrenamt im Café Zuflucht 

Die hohen Fallzahlen könnten nicht bewältigt 

werden ohne das Engagement von ehrenamtli-

chen Mitarbeiter/innen. Die ehrenamtlich Täti-

gen profitieren von der Möglichkeit, im Café 

Zuflucht Kontakt zu Flüchtlingen aufnehmen zu 

können. Sie empfinden ihre Arbeit als sinnstif-

tend und horizonterweiternd. Umgekehrt entlas-

ten sie die hauptamtlichen Mitarbeiter/innen. 

 

Schon immer war ehrenamtliche Arbeit im Café 

Zuflucht ein großer Bestandteil des Beratungsall-

tags, denn viele Aufgaben sind sehr zeitintensiv 

und können daher neben der laufenden Bera-

tung häufig nicht (nur) von Hauptamtlichen ge-

leistet werden.  

 

Nachdem das Interesse an ehrenamtlichem 

Engagement in der Flüchtlingsarbeit bereits 

2016 langsam abnahm, haben sich dennoch 

viele Interessierte beim Café Zuflucht gemeldet. 

Das Café Zuflucht verfügt über einen Kern aus 

motivierten und engagierten Ehrenamtler/

innen, ohne die die Bewältigung der zahlrei-

chen Anfragen von Ratsuchenden nicht mög-

lich wäre. Auch viele Flüchtlinge engagieren 

sich im Café Zuflucht, um die Hilfe zurückzuge-

ben, die sie selbst erfahren haben. Nicht zuletzt 

wegen des persönlichen Erfahrungsschatzes im 

Kontext von Flucht ist dies auch für die haupt-

amtlichen Mitarbeiter/innen sehr hilfreich. 

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen koordi-

nieren die täglichen Beratungsabläufe, nehmen 

telefonische Anfragen entgegen und sind meist 

der erste Kontakt, den die Ratsuchenden beim 

Aufsuchen der Beratungsstelle haben. Sie be-

gleiten Flüchtlinge bei Bedarf zu Behörden oder 

Ärzt/innen und helfen beim Ausfüllen von For-

mularen und Formulieren von Schriftverkehr. 

 

Ebenfalls haben sich 2017 mehrere Praktikant/

innen und Schulpraktikant/innen im Café Zu-

flucht eingebracht und nach entsprechender 

Einarbeitung die Beratung der Mitarbeiter/innen 

unterstützt. 

 

Alle im Café Zuflucht tätigen Freiwilligen und 

Praktikant/innen hospitieren zunächst an meh-

reren Terminen bei den hauptamtlichen Mitar-

beiter/innen in der Beratung, werden in das 

Thema eingearbeitet und nehmen an Einfüh-

rungen und Fortbildungen teil. 

 

Wer Interesse an einer eh-

renamtlichen Mitarbeit hat, 

wendet sich an: 

 

Christiane Berlin 

c.berlin@cafe-zuflucht.de 

Tel : 0241 - 99 77 12 54 

mailto:c.berlin@cafe-zuflucht.de
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 Projekt UMF 

Projekt UMF 2017 

Im April endete das erste Projekt des Café Zu-

flucht für unbegleitete minderjährige Flüchtlin-

ge, das von Anfang Mai 2014 bis Ende April 

2017 durch Aktion Mensch gefördert wurde. 

Im Rahmen dieses Projekts wurde von den Mit-

arbeiter/innen ein Beratungskonzept entwi-

ckelt und erprobt, das speziell auf die beson-

ders schutzbedürftige Gruppe der unbegleite-

ten minderjährigen Flüchtlinge abgestimmt ist. 

Zudem berieten und schulten die Mitarbeiter/

innen auch die Betreuer/innen und Vormün-

der/innen der unbegleiteten minderjährigen 

Flüchtlinge in der StädteRegion Aachen.  

 

Dass dieses Projekt gut angenommen wurde, 

zeigen die Zahlen: 2014 wurden 450 unbeglei-

tete minderjährige Flüchtlinge in 1.755 Bera-

tungskontakten beraten, 2015 waren es 741 

unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in 

2.217 Beratungskontakten und 2016 sogar 902 

unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in 

2.147 Beratungskontakten – dabei hatte sich 

das Café Zuflucht ursprünglich 200 beratene 

unbegleitete minderjährige Flüchtlinge pro 

Projektjahr als Ziel gesetzt.  

 

Dazu konnten durch die hervorragende Zu-

sammenarbeit mit dem Katholischen Verein 

für soziale Dienste in Aachen e.V. (SKM) sowie 

dem Sozialdienst Katholischer Frauen (SKF) 149 

Pat/innen und 60 ehrenamtliche Vormünder/

innen gewonnen und aufenthaltsrechtlich ge-

schult werden. Das Café Zuflucht feierte den 

Abschluss des Projekts am 10. März mit einem 

Fest in der Dreifaltigkeitskirche. Mit einer Aus-

stellung und zahlreichen Redebeiträgen blick-

ten wir auf die letzten drei Projektjahre zurück. 

Besonders gefreut haben wir uns über das 

zahlreiche Erscheinen von unbegleiteten min-

derjährigen Flüchtlingen, Vormünder/innen, 

Betreuer/innen, Projektpartner/innen und Poli-

tiker/innen.  

 

Mit dem Abschlussfest verabschiedete das 

Café Zuflucht auch unsere langjährige Mitar-

beiterin und Projektleiterin Juliane Hoppe, die 

das Projekt UMF entscheidend gestaltet hat. 

Frau Hoppe hinterließ eine große Lücke und 

wird von unbegleiteten minderjährigen Flücht-

lingen wie Mitarbeiter/innen nach wie vor ver-

misst. Da wir auch die Kollegin Tasnim Nassar 

in den Mutterschutz und die Elternzeit verab-

schiedeten, wurden die Beratungen in unserer 

Beratungsstelle für unbegleitete minderjährige 

Flüchtlinge ab Mai 2017 in veränderter perso-

neller Besetzung weitergeführt. Die Projektlei-

tung wurde von Johanna Grotendorst über-

nommen, die tatkräftige Unterstützung durch 

zwei neue Mitarbeiter/innen, Melle Bououden 

und Robert Fahrenhorst, erhielt.  

 

Die erste Herausforderung für das neue Team 
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 Projekt UMF 

 

 

folgte prompt: die eingangs erwähnten 

„Fließbandanhörungen“ im BAMF führten 

bereits im Mai und Juni zu einem deutlichen 

Beratungsanstieg. In mehreren Fällen muss-

ten die Mitarbeiter/innen aufgrund der 

mangelnden Qualität der Bescheide nach 

den Anhörungen Stellungnahmen an das 

BAMF verschicken, um Fehler in den Anhö-

rungen aufzuzeigen und Ergänzungen 

nachzureichen. 

 

Auf die „Anhörungswelle“ folgte die 

„Klagewelle“: ab Juni 2017 erhielten eine 

hohe Anzahl von Jugendlichen, vor allem 

aus Afghanistan, einen ablehnenden Asyl-

bescheid. Die Mitarbeiter/innen hatten alle 

Hände voll zu tun, zu erklären, zu beruhi-

gen, und nächste Schritte zu erläutern. In 

191 Fällen (von Mai 2017 bis Ende Dezem-

ber 2017) unterstützen die Mitarbeiter/innen 

des Projekts Jugendliche dabei, Klage ge-

gen ablehnende Asylbescheide einzu-

reichen.  

 

Konzeptionell erarbeiteten wir im Laufe des 

Jahres 2017 eine Stellungnahme bezüglich 

der Verpflichtung der Jugendämter zur 

Asylantragstellung, sowie neue Leitfäden 

für unsere Beratungen zu den Themen 

„Beratung zum Familiennachzug“ und 

„Beratung zur Vorbereitung auf die mündli-

che Verhandlung im verwaltungsrechtli-

chen Verfahren“. In Zusammenarbeit mit 

den Aachener Händen entstand zudem 

der „5 Punkte Plan – Was tun bei einer Ab-

lehnung?“, der nicht nur bei den Paten und 

Patinnen der Aachener Hände großen An-

klang fand. In vier Fortbildungen wurden 

zudem insgesamt 67 Vormünder/innen, Be-

treuer/innen und ehrenamtliche Pat/innen 

geschult.  

 

Insgesamt berieten wir im Jahr 2017 1.100 

unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in 

3.641 Beratungsgesprächen. Die meisten 

Beratungen führten wir mit afghanischen, 

syrischen, guineischen, eritreischen, und 

irakischen Jugendlichen. Zusätzlich berieten 

wir in insgesamt 2.413 sonstigen Beratungen 

Vormünder/innen, Betreuer/innen oder Pat/

innen zu einzelfallspezifischen oder fallüber-

greifenden Fragen. Die häufigsten Bera-

tungsthemen, in absteigender Reihenfolge, 

waren im Jahr 2017: Asylverfahren, Aufent-

haltsrecht, Beruf und Ausbildung, Familien-

zusammenführung, Pass– und Dokumenten-

beschaffung, Aufarbeitung der Flucht-

geschichte, Inobhutnahme/ Vormund-

schaften, Unterbringung, und psychische 

Probleme/ Traumatisierung.  
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 Projekt VORTEIL AACHen-DürEN 

Arbeit fördert die gesellschaftliche In-

tegration von Flüchtlingen und schafft 

Aufenthaltsperspektiven. Zudem macht 

sie unabhängiger von staatlichen Hilfen 

und ermöglicht es, Familienangehörige im 

Herkunftsland zu unterstützen. Entspre-

chend wollen viele Asylsuchende rasch 

arbeiten oder eine Ausbildung machen. Durch 

ihre Qualifizierung gewinnt auch die Gesell-

schaft, denn mit flankierenden Fördermaßnah-

men kann die Ausbildung von Flüchtlingen die 

aktuell bestehenden Nachwuchsprobleme im 

deutschen Handwerk und den Arbeitskräfte-

mangel in Mangelberufen für Facharbeiter ab-

federn.  

 

Im low-tec Projekt VOR-TEIL-AACHen-DürEN 

werden Flüchtlinge praktisch, fachtheoretisch 

und sprachlich auf die Aufnahme einer Ausbil-

dung oder Beschäftigung vorbereitet. Ein 

Flüchtlingsberater des Café Zuflucht ist mit einer 

halben Stelle dafür abgestellt, im Projekt auslän-

derrechtliche Fragen zu klären und Projektmitar-

beiter/innen, Teilnehmer/innen und Betrieben 

diesbezüglich beratend zur Seite zu stehen. Sei-

ne weiteren Aufgaben sind die Durchführung 

von Schulungen sowie die allgemeine Informa-

tionsarbeit zum Zugang von Flüchtlingen zu Be-

schäftigung für Behörden, Betriebe und Schu-

len. 

 

Auch 2017 lagen die Arbeitsschwerpunkte un-

seres Mitarbeiters  

a) in den Einzelgesprächen mit den Projekt-

teilnehmer/innen, in welchen Schritte zum 

Zugang zu Ausbildung und zur Absiche-

rung des Aufenthalts besprochen und ein-

geleitet werden, 

b) in der Schulung, Beratung und Unterstüt-

zung der Projektmitarbeiter/innen und  

c) der allgemeinen Informationsarbeit zum 

rechtlichen Zugang von Geflüchteten zu 

Beschäftigung.  

Hier referierte der Berater z. B. im Januar 2017 

auf einer bei der IHK Aachen stattfindenden 

Veranstaltung, im Februar und März schulte er 

Mitarbeiter/innen der JobCom Düren und der 

Kommunalen Integration Euskirchen. Insgesamt 

hielt er 2017 zehn Vorträge bzw. Schulungen 

und leitete auf überregionaler Ebene einen 

Workshop in Berlin im Rahmen der Abschlussta-

gung des Projekts jmd2start der Jugendmigrati-

onsdienste.  

 

Wie auch in den Vorjahren erwies es sich in der 

Praxis als schwierig, die durch das Integrations-

gesetz geschaffenen rechtlichen Erleichterun-

gen im Zugang zu Ausbildung zur Geltung zu 

bringen. So kam es vor allem im Übergang von 

der Aufenthaltsgestattung zur Duldung durch 

eine restriktive Auslegung der Mitwirkungspflicht 

seitens der Ausländerbehörde zu unnötigen 

Ausbildungsunterbrechungen.  

Der Hintergrund ist folgender: Viele Flüchtlinge 

beginnen ihre Ausbildung schon während des 

Asylverfahrens. Wird ihr Asylantrag abgelehnt, 

erlischt die Aufenthaltsgestattung und mit ihr 

die Beschäftigungserlaubnis. Dies ist aktuelle 

Rechtspraxis, in unseren Augen jedoch juristisch 

nicht zwingend. Leider verweigert das Auslän-

deramt der StädteRegion Aachen die (Weiter-)

Erteilung der Beschäftigungserlaubnis darüber 

hinaus häufig mit dem Verweis auf den fehlen-

den Pass. Dabei darf die Erteilung nicht von der 

Vorlage eines Passes abhängig gemacht wer-

den, sondern nur vom Nachweis, dass der 

Flüchtling sich bemüht, seiner Mitwirkungspflicht 

nachzukommen. Und Flüchtlinge sind aus nach-

vollziehbaren Gründen während ihres Asylver-

Zugang zu Ausbildung und  

Beschäftigung  

- Partner im Projekt VORTEIL  

AACHEN-DÜREN  
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fahrens eben nicht verpflichtet, persönlich 

bei ihrer Botschaft vorzusprechen, um die 

Passpflicht zu erfüllen. Die Ausländerbehör-

de muss den Flüchtling über seine verän-

derte Mitwirkungspflicht belehren und ihm 

eine Frist einräumen, um dieser nachzu-

kommen. Sie kann für diesen Zeitraum die 

Beschäftigungserlaubnis erteilen, um eine 

Unterbrechung der Ausbildung zu vermei-

den. 

 

Auch allgemein wurde die Erteilung von 

Ausbildungsduldungen trotz vorliegender 

Voraussetzungen häufig verzögert bzw. 

erst nach Interventionen des Beraters um-

gesetzt, was dazu führte, dass Flüchtlinge 

ihre Ausbildung nicht zum Beginn des Be-

rufsschuljahres starten konnten.  

 

Als gravierende rechtliche Zugangsbarrie-

re erweist sich weiterhin der Ausschluss 

„nicht bevorrechtigter“ Asylsuchender 

(bevorrechtigt waren in 2017 nur Asylsu-

chende aus Syrien, Irak, Iran, Eritrea, So-

malia) von bestimmten Maßnahmen der 

Ausbildungsförderung. Um die Herausfor-

derungen der dualen Ausbildung zu meis-

tern, sind gerade Flüchtlinge auf unterstüt-

zende Maßnahmen zum Abbau von 

Sprach- und Bildungsdefiziten angewie-

sen. Der Ausschluss von Maßnahmen wie 

der Assistierten Ausbildung oder den aus-

bildungsbegleitenden Hilfen behindert ihre 

berufliche Integration massiv und verur-

sacht langfristig gesehen unnötige Kosten. 

Zudem bedeutet er eine unzulässige Un-

gleichbehandlung, da auch diese „nicht 

bevorrechtigten“ Flüchtlinge über die Aus-

bildungsduldung den Daueraufenthalt 

bzw. ihre „sichere Bleibeperspektive“ ja 

erreichen. 

Projekt VORTEIL AACHen-DürEN 

Herr O. reiste als unbegleiteter Min-

derjähriger ein und beantragte 2015 

Asyl. Im Dezember 2016 wurde sein 

Asylantrag abgelehnt. Die Ausländer-

behörde teilte Herrn O. mit, dass er 

das Schuljahr beenden darf und er-

teilte ihm eine Duldung.  

 

Herr O. findet im Juli 2017 eine Ausbil-

dungsstelle als Zahntechniker. Das 

Ausländeramt verweigert die Ertei-

lung der Beschäftigungserlaubnis, 

weil Herr O. keinen Pass vorlegen 

konnte. Ohne Herrn O. ordnungsge-

mäß über seine Mitwirkungspflicht 

belehrt zu haben, verpflichtet die 

Behörde ihn zu einer Sammelvorstel-

lung in der Botschaft. Herr O., der sich 

schon um einen Termin bei der Bot-

schaft bemüht hat, klagt mit Unter-

stützung des Café Zuflucht erfolg-

reich beim Verwaltungsgericht, wo-

raufhin die Behörde die Ordnungs-

verfügung aufhebt. Herr O. erhält die 

Ausbildungsduldung und befindet 

sich in Ausbildung.  
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Aus der Beratungspraxis 

Beratungspraxis: Asyl & Aufenthalt 

Flüchtlingsanerkennung wegen Zwangsheirat 

 

Frau S. aus Burkina Faso war kurz vor ihrer ersten 

Beratung im Café Zuflucht zu ihrem Ehemann 

nach Aachen nachgezogen. Doch dieser hatte 

sie brutal aus der gemeinsamen Wohnung ge-

worfen und das Ausländeramt über das Schei-

tern der Ehe in Kenntnis gesetzt. Nun drohte der 

Verlust der Aufenthaltserlaubnis. Frau S. ging es 

psychisch sehr schlecht. In ihrer Heimat hatte sie 

Jura studiert und war die Ehe gegen ihren Willen 

eingegangen mit dem Versprechen ihres Man-

nes, das Studium beenden zu dürfen. Von einer 

Frauenberatungsstelle war sie dann ans Café 

Zuflucht verwiesen worden. Mit der Hilfe der Mit-

arbeiterin beantragte sie Asyl wegen Zwangs-

heirat und wurde auf die Anhörung vorbereitet. 

Ergänzend wurden ihr Sinn und Zweck einer Psy-

chotherapie erklärt. Sie wurde an das Psychoso-

ziale Zentrum und eine Rechtsanwältin für Schei-

dungsrecht vermittelt. Ein halbes Jahr später 

wurde ihr die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt. 

Nach langer Odyssee: Anerkennung wegen 

Beschneidungsgefahr 

 

Frau O. floh aus einem westafrikanischen Land 

um ihre Tochter vor der Beschneidung zu ret-

ten. Sie lebt nun mit drei Kindern in Aachen, 

konnte zwei Kinder aber bei ihrer überstürzten 

Flucht nicht mitnehmen. Nach ihrer Ankunft 

wurde bereits Anfang 2015 die sehr lange und 

schwere Fluchtgeschichte detailliert aufgear-

beitet. Sie selbst stellte einen ausländerrechtli-

chen Antrag und erhielt eine Duldung (s. Jah-

resbericht 2015). Für die Tochter wurde umge-

hend ein Asylantrag aufgrund der drohenden 

Beschneidung gestellt, der Asylantrag wurde 

jedoch aufgrund der Überlastung des BAMF 

jahrelang nicht bearbeitet. Das Café Zuflucht 

schaltete nach vielen unbeantworteten Ermah-

nungen den Hohen Flüchtlingskommissar der 

Vereinten Nationen (UNHCR) ein, um das Ver-

fahren zu beschleunigen. Auch Frau O. wurde 

vom BAMF zur Asylantragstellung aufgefordert, 

was ihr jedoch durch ein Versäumnis der Aus-

länderbehörde nicht mitgeteilt wurde, weshalb 

sich die Asylantragstellung verzögerte. Die 

Angst um ihre Kinder setzte ihr psychisch sehr 

zu, so dass sie zur Asylantragstellung von uns 

begleitet wurde. Die Ermöglichung des Nach-

zugs der beiden in Afrika verbliebenen Kinder 

war das Hauptziel. Der 11-jährige Sohn war be-

reits 2015 vor dem gewalttätigen Vater geflo-

hen, um seine Mutter zu suchen, und auf seiner 

Flucht in Marokko gestrandet. Das Café Zu-

flucht stellte damals Kontakte zu verschiede-

nen Organisationen her, die die Unterbringung 

des Jungen in Marokko gewährleisten konnten. 

Nach vielen Interventionen seitens des Café 

Zuflucht wurde Frau O. endlich zur Anhörung 

eingeladen und wurde dahin ebenfalls durch 

das Café Zuflucht begleitet. Ihre Tochter erhielt 

die Flüchtlingsanerkennung, Frau O. und den 

Söhnen wurden lediglich zielstaatsbezogene 

Abschiebungshindernisse zuerkannt. Das Café 

Zuflucht unterstützte Frau O. beim Klageverfah-

ren, in dem sie ebenfalls die Flüchtlingseigen-

schaft erhielt. Der Nachzug der beiden in Afrika 

verbliebenen Kinder ist somit rechtlich möglich 

und für 2018 geplant. Das Café Zuflucht unter-

stützt bei den formalen Voraussetzungen und 

Anträgen für den Familiennachzug. 
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… nebenbei eine Flüchtlingsanerkennung 

Durch einen Zufall erfährt das Café Zuflucht bei 

einer telefonischen Beratung in einem anderen 

Fall, dass es sich bei dem Lebensgefährten des 

Anrufers um einen staatenlosen Palästinenser 

handele, der im Asylklageverfahren von einem 

Anwalt bislang ohne jeden Erfolg bei Gericht 

vertreten werde. Der Berater erklärt, dass paläs-

tinensische Flüchtlinge, die in Syrien durch das 

Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-

Flüchtlinge (UNRWA) Unterstützung erhalten hat-

ten und nachweisen können, dass die ursprüng-

liche Schutzgewährung aufgrund des Krieges 

entfallen sei, "Flüchtlinge kraft Gesetzes" sind, 

was in Deutschland nur noch durch das BAMF 

festgestellt werden muss. In der Praxis aber wird 

diese Personengruppe aus Unkenntnis - wie 

auch hier - unnötig durch das Asylverfahren ge-

schleust. 

Tatsächlich war der Betroffene bei der UNRWA 

als Flüchtling registriert gewesen und besaß 

noch die Original-Registrierungsausweise. Diese 

seien seinerzeit dem BAMF auch vorgelegt wor-

den, trotzdem sei der Asylantrag abgelehnt wor-

den. Der Anwalt nimmt die Anregung des Café 

Zuflucht dankend an und trägt diesen Umstand 

bei Gericht vor. Zwei Monate später verpflichtet 

dieses das BAMF, den Betroffenen und weitere 

Verwandte als Flüchtlinge anzuerkennen: Das 

Gericht hatte sich bei den Vereinten Nationen 

rückversichert und festgestellt, dass die betroffe-

nen Familienmitglieder weder durch die UNRWA 

noch durch den syrischen Staat Schutz finden 

konnten. Die Prüfung der weiteren Fluchtgründe 

erübrigte sich. Nach weiteren fünf Monaten 

schafft es auch das BAMF endlich die Flücht-

lingseigenschaft festzustellen und - wie es in ei-

ner Dankes-Mail heißt -  „die Sektkorken konnten 

knallen“. 

Beratungspraxis: Asyl & Aufenthalt 

Unverfrorene Anwaltsbera-

tung 

 

Eine Kollegin einer anderen 

Beratungsstelle möchte sich 

rückversichern.  Ihre Klientin 

aus Somalia habe die 

Flüchtlingseigenschaft zu-

gesprochen bekommen. Ihr 

Anwalt habe den Bescheid 

jedoch mit der irritierenden 

Info zugesandt, dass der 

Antrag auf Asylberechti-

gung abgelehnt sei und 

man dagegen Rechtsmittel 

einlegen könne, wofür er 

einen weiteren Vorschuss 

von 300 EUR verlangte. 

Das Café Zuflucht bestärkt 

die Kollegin in ihrer Verwun-

derung, da der Status 

„Asylberechtigung“ die der 

Anwalt für weiteres Honorar 

bei Gericht erstreiten wollte, 

seit 2005 keinen Deut mehr 

Rechte verleiht als der Sta-

tus der „Flüchtl ings -

anerkennung“. Die Somali-

erin konnte dann ohne an-

waltliche Hilfe und Kosten 

ihre Aufenthaltserlaubnis 

beantragen.   
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Ausbildungsduldung 

 

Frau  J., eine gerade 18-jährige albani-

sche Schülerin, ist mit Familie im Sommer 

2015 nach Deutschland gekommen und 

hat vor dem 31.08.2015 (Stichtag für die 

Gewährung von Ausbildungsduldun-

gen) ein Asylgesuch geäußert. Die Asyl-

anträge der Familie werden abgelehnt, 

die Familie wird aufgefordert nach Al-

banien auszureisen. Frau J.  steht kurz 

vor dem Hauptschulabschluss Klasse 9 

im Berufskolleg Alsdorf.  

Frau J. hatte mit Hilfe des Café Zuflucht 

eine Ausbildungsduldung beantragt für 

eine dreijährige Berufsausbildung als 

pharmazeutisch-kaufmännische Ange-

stellte in einer Apotheke. Die Ausbildung 

sollte unmittelbar nach den Sommerferi-

en beginnen. Der Ausbildungsvertrag 

liegt dem Ausländeramt zusammen mit 

einer Bescheinigung der Schule vor. Zu-

gleich hat Frau J. eine Duldung bean-

tragt, um das Schuljahr abzuschließen 

und die Sommerferien bis zur Ausbildung 

zu überbrücken. 

Als die Lehrerin von Frau J. wegen der 

Ausbildungsduldung beim Ausländer-

amt nachfragt, reagiert die Sachbear-

beiterin laut Lehrerin „kategorisch ab-

lehnend“. Das Café Zuflucht nimmt die-

se Reaktion zum Anlass, die informelle 

ausländerrechtliche Gesprächsrunde 

beim Städteregionsrat einzuschalten.  

Keine zwei Wochen später erhält Frau J. 

ihre Ausbildungsduldung.    

Beratungspraxis: Asyl & Aufenthalt 

Flüchtlingsanerkennung 

nach viel Arbeit und jah-

relangem Warten 

 

Herr S. ist ein wichtiger 

Funktionär der größten 

Oppositionspartei in sei-

nem  autoritär regierten 

Heimatland in Asien. In 

wochenlanger Kleinarbeit 

hatte das Café Zuflucht 

mit Herrn S. und Überset-

zer die Akte des Bundes-

amtes aufgearbeitet, 

scheinbare Widersprüche 

entschärft, zahlreiche Un-

terlagen gesichtet, um-

fänglich im Internet re-

cherchiert und schließlich 

eine achtseitige engge-

tippte Stellungnahme mit 

vielen Anlagen für das 

Asylbundesamt verfasst 

(s. Jahresbericht 2016).  

Das Bundesamt ließ ein 

Jahr lang nichts von sich 

hören, Nachfragen blei-

ben unbeantwortet. Im 

Sommer 2017 erfährt Herr 

S. nach drei Jahren Asyl-

verfahren dann von sei-

ner Flüchtlingsanerken-

nung und das Café Zu-

flucht freut sich mit ihm, 

dass er nun seine Familie 

nachholen darf.  
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 Beratungspraxis: Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 

Die achtjährige T. aus Ghana 

wurde schon früh von ihrer 

Mutter verlassen. Als sie auch 

ihren Vater durch eine Natur-

katastrophe verlor, sorgte ein 

Freund des Vaters dafür, dass 

T. nach Deutschland zu ihrer 

Großmutter gebracht wurde, 

die schon seit Jahren hier 

lebt. Die Großmutter kam 

sichtlich überfordert mit der 

Situation ins Café Zuflucht 

und suchte hier Rat. Eine Mit-

arbeiterin des Café Zuflucht 

half bei den nächsten Schrit-

ten, bis eine ambulante Be-

treuung durch das Jugend-

amt eingerichtet wurde. Da-

nach unterstützte die Mitar-

beiterin beim aufenthalts-

rechtlichen Verfahren. Schon 

wenige Monate später be-

sucht T. die Grundschule, 

spricht fließend Deutsch und 

hat eine Aufenthaltserlaubnis 

aus humanitären Gründen für 

die nächsten drei Jahre be-

kommen.  

A. aus Afghanistan musste 

nach dem Tod seiner Mutter 

und der Ausreise seines Vaters 

schon in jungen Jahren die 

Schule abbrechen und be-

gann, in einem afghanisch-

amerikanischen Ausbildungsla-

ger als Reinigungshilfe zu arbei-

ten. Die wiedererstarkten Tali-

ban bedrohten ihn für die Zu-

sammenarbeit mit ihren Fein-

den mit dem Tode. Nach einer 

fast zweijährigen Odyssee lan-

dete er schließlich als unbe-

gleiteter minderjähriger Flücht-

ling in Deutschland und stellte 

einen Asylantrag. Das BAMF 

lehnte seinen Antrag ab. Mit 

Unterstützung des Café Zu-

flucht erhob A. Klage gegen 

diesen Bescheid und bean-

tragte Prozesskostenhilfe. Das 

Gericht entschied in erster In-

stanz, dass A.s Klage so viel 

Aussicht auf Erfolg hat, dass 

ihm Prozesskostenhilfe gewährt 

wurde. Er wird nun dank des 

Café Zuflucht fachanwaltlich 

betreut und ist dementspre-

chend sehr hoffnungsvoll für 

sein Verfahren. 
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M., ein irakischer Jugendlicher christlicher 

Religionszugehörigkeit, floh zusammen mit 

seinem Bruder vor dem Islamischen Staat 

nach Deutschland. Zum Zeitpunkt der Asyl-

antragstellung von M. Anfang 2016 wurden 

für bestimmte Asylantragsteller mit sehr gu-

ter Bleibeperspektive (Syrer und Angehöri-

ge irakischer Minderheiten: Yesiden, 

Mandäer, Christen) noch schriftliche Kurz-

verfahren durchgeführt. M.s Bruder wurde 

sehr schnell die Flüchtlingseigenschaft zu-

erkannt. M.s Asylverfahren zog sich jedoch 

in die Länge: erst im Sommer 2017, mittler-

weile wurden die Kurzverfahren nicht mehr 

durchgeführt, wurde er vom BAMF ange-

hört. Im September 2017 wurde sein Asyl-

antrag vollständig abgelehnt. Mithilfe einer 

Mitarbeiterin des Café Zuflucht reichte M. 

gegen den Ablehnungsbescheid Klage 

ein. Die endgültige Entscheidung steht 

noch aus, jedoch wurde ihm Prozesskos-

tenhilfe aufgrund guter Chancen auf Erfolg 

gewährt.  

Beratungspraxis: Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 

M. und seine Familie sind 2015 vor dem 

Bürgerkrieg in Syrien geflohen und wur-

den dabei verstreut. Teile der Familie sind 

im Irak gelandet, andere in der Türkei, M. 

kam als unbegleiteter Minderjähriger in 

Deutschland an. Nachdem er im Asylver-

fahren den subsidiären Schutz zuerkannt 

bekommen hatte, wollte er seine Kernfa-

milie nachholen. Die hohen bürokrati-

schen Hürden machten dieses Unterfan-

gen jedoch praktisch unmöglich, bis sich 

herausstellte, dass es M.s Eltern und Ge-

schwister gelungen war, nach Griechen-

land zu kommen. Von dort konnte in Zu-

sammenarbeit mit einem Mitarbeiter des 

Café Zuflucht eine Dublin-Überstellung 

nach Deutschland beantragt werden, 

welcher im Dezember 2017 vonseiten der 

deutschen Behörden zugestimmt wurde. 

Die Reiseplanungen laufen auf Hochtou-

ren; wir erwarten, Eltern und Geschwister 

von M. in der ersten Jahreshälfte 2018 in 

Deutschland begrüßen zu können.  
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Nachgezogene syrische Familie: Jobcenter will 

nicht leisten 

 

Herr O. aus Syrien konnte als anerkannter 

Flüchtling seine Familie nachziehen lassen. Es 

dauerte lange und nachdem seine Frau und 

die beiden Kinder ihr Visum erhielten und nach 

Deutschland einreisten, türmen sich die Proble-

me: Herr O. wohnt nur in einem winzigen Hotel-

zimmer weit außerhalb von Aachen. Als er 

dem Jobcenter ein Mietangebot für eine Woh-

nung vorlegt und für seine Familie Leistungen 

beantragt, behauptet das Jobcenter, Frau 

und Kinder könnten keine Leistungen erhalten, 

weil sie nur ein „Visum“ und noch keine Auf-

enthaltserlaubnis hätten. Aus dem gleichen 

Grund könnte auch dem Mietangebot nicht 

zugestimmt werden, bevor das Ausländeramt 

nicht eine Aufenthaltserlaubnis erteile. Das 

Ausländeramt konnte vorläufig jedoch nur ei-

ne Fiktionsbescheinigung ausstellen, was die 

Sachlage für das Jobcenter jedoch nicht än-

derte. Im Gegenteil, das Jobcenter wollte von 

Herrn O. noch ein paar hundert Euro rücker-

stattet bekommen, weil der Zuzug der „nicht 

leistungsberechtigten“ Familie bei den Berech-

nungen nicht berücksichtigt worden sei. Herrn 

O. wird „grob fahrlässige Unkenntnis“ vorge-

worfen: „Sie dürften gewusst haben oder hät-

ten wissen müssen, dass der Ihnen zuerkannte 

Anspruch ganz oder teilweise weggefallen ist.“ 

Das Café Zuflucht hilft Herrn O. beim Aufsetzen 

des Widerspruchs und verweist darin auf die 

fachlichen Hinweise der Bundesagentur für 

Arbeit, wonach den Familienangehörigen ab 

dem ersten Tag der Einreise ein Anspruch auf 

Leistungen vom Jobcenter zustehe. Als auch 

dieser Widerspruch nicht zum Einlenken des 

Jobcenters führte, unterstützt das Café Zu-

flucht ihn dabei, einen Eilantrag beim Sozialge-

richt zu stellen. Zwei Tage später ruft die Rich-

terin des Gerichts an und teilt mit, dass das 

Jobcenter nun auch Leistungen für die Ange-

hörigen bewilligt und auch schon angewiesen 

hätte.  

Beratungspraxis: Sozialrecht 

Deutsches Kind darf aus der Asylunterkunft aus-

ziehen 

 

Frau A. aus Ghana ist trotz eines deutschen Kindes 

nur geduldet und wartet auf eine Aufenthaltser-

laubnis. Da das Baby häufiger kränkelte, suchte 

sie eine andere Unterkunft und erlangte schließ-

lich ein Mietangebot für eine Wohnung. Die Miet-

höhe war im Rahmen, dennoch lehnte das Sozial-

amt die Übernahme der Miete ab, weil sich Frau 

A. noch nicht lang genug in Deutschland aufhielt. 

Somit gelte eine Frist, vor deren Ablauf sie die 

Asylunterkunft nicht verlassen dürfe.  Demnach 

müsse sich auch das deutsche Kind weiter in der 

Asylunterkunft aufhalten. 

Das Café Zuflucht intervenierte: 

Wegen des deutschen Kindes müsse die Miete 

auch unabhängig von der Frist übernommen wer-

den. Der Experte im Café Zuflucht erinnerte sich 

an eine Entscheidung des Landessozialgerichts, 

welche das Café Zuflucht mit Anwaltshilfe vor 10 

Jahren in einem vergleichbaren Sachverhalt er-

stritten hatte. Nachdem das Sozialamt an die Ent-

scheidung erinnert wird, darf  Frau A. die Woh-

nung doch anmieten. Wenig später erhält Frau A. 

auch ihre Aufenthaltserlaubnis. 
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Im Januar 2017 hatte das 

Sozialamt Aachen vorsorg-

lich allen Beziehern von 

Asylbewerberleistungen die 

Leistungen gekürzt. Grund 

war eine geplante Geset-

zesänderung, die aber 

überraschend doch nicht 

Gesetz wurde. Das Sozial-

amt hatte jedoch vorsorg-

lich schon alles auf die Kür-

zung umgestellt und konnte 

den Auszahlungsweg nicht 

mehr stoppen. Die erstaun-

ten Klientinnen und Klienten 

konnten beruhigt werden: 

Sie wurden informiert über 

den Hintergrund und dar-

über, dass die gekürzten 

Beträge bei der nächsten 

Zahlung nachgezahlt wer-

den. 

Beratungspraxis: Sozialrecht 

Niemand zuständig? 

 

Herr  B. aus Syrien hat subsidiären Schutz er-

halten und die Auflage, seinen Wohnsitz in 

Nordrhein-Westfalen zu nehmen. Er zog von 

Stolberg nach Eschweiler um, nicht ohne 

vorher zu fragen, ob er denn auch dort Leis-

tungen vom Jobcenter erhalten könne. Ant-

wort, das sei egal, das Geld sei „eh aus ei-

nem Topf“. Lange wohnte er dann in 

Eschweiler, bis im August 2017 das 

Jobcenter Eschweiler merkte, dass 

zwischenzeitlich eine Wohnsitzauflage für 

Stolberg ergangen war und die Leistungen 

einstellte.  Beide Jobcenter in Stolberg und 

Eschweiler befanden sich für nicht zuständig: 

Das eine, weil Herr B. nicht in Stolberg wohnt, 

das andere, weil Herr B. in Stolberg wohnen 

soll. Herr B. hätte demnach seine Wohnung 

in Eschweiler kündigen müssen, um in 

Stolberg ein Obdachlosenzimmer zu 

beziehen, wobei unklar blieb, wie er mit den 

Kündigungsfristen und dem ganzen Hausrat 

der alten Wohnung verfahren sollte.     

 

Mit Hilfe des Café Zuflucht stellt Herr B. einen 

neuen Antrag beim Stolberger Jobcenter. 

Gleichzeitig nimmt das Café Zuflucht 

Kontakt auf mit der Bezirksregierung 

Arnsberg, um eine Änderung der 

Wohnsitzauflage zu erwirken. Drei Wochen 

lang passiert nichts. Dann schickt das Café 

Zuflucht Herrn B. zur Rechtsantragsstelle des 

Sozialgerichts, um dort einen Eilantrag 

gegen das Jobcenter zu stellen. Als noch 

w ähren d de s  E i l ve r f ahren s  d ie 

Bezirksregierung die Wohnsitzauflage auf 

Eschweiler abändert, ändert auch das 

Jobcenter Eschweiler seine Haltung und 

zahlt die Leistungen auch für die 

Vergangenheit nach. 
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Wir bedanken uns für finanzielle Förderung 

  

• des Landes Nordrhein-Westfalen 

• der Stadt Aachen 

• von Aktion Mensch 

• der Sparkasse Aachen 

• des Bistums Aachen 

• aller Spenderinnen und Spender 


